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2. Abschnitt — Straftaten gegen Freiheit

und Würde des Menschen § §  1 3 7 ,1 3 8

die S trafbarkeit der Beleidigung und V erleum dung wegen der Zugehörig
keit zu einer anderen Nation oder Rasse (§ 140).

Diese H andlungen können n u r vorsätzlich begangen werden.
I

§ 137 
Beleidigung

\  Eine Beleidigung begeht, wer die persönliche Würde eines 
Menschen durch Beschimpfen, Tätlichkeiten, unsittliche Be
lästigungen oder andere Handlungen grob mißachtet oder das 
Andenken eines Verstorbenen grob verletzt.

Der § 137 erfaß t alle H andlungen, die eine grobe M ißachtung der per
sönlichen W ürde eines Menschen darstellen. Die praktisch bedeutsam sten 
Form en sind beispielhaft aufgezählt. Durch die Form ulierung „oder andere 
H andlungen“ w ird k largestellt, daß auch andere Form en der Verletzung 
der persönlichen W ürde erfaß t werden. Die Verletzung der persönlichen 
W ürde muß eine gewisse Schwere besitzen, um  eine Rechtsverletzung 
(Verfehlung, S traftat) darzustellen. Das w ird  durch den Begriff „grob 
m ißachtet“ zum Ausdruck gebracht.

Der M ißachtung der persönlichen W ürde w ird im  § 137 die Verletzung 
des A ndenkens V erstorbener gesetzlich gleichgestellt.

§ 138 
Verleumdung

Eine Verleumdung begeht, wer wider besseres Wissen Un
wahrheiten oder leichtfertig nicht beweisbare Behauptungen 
vorbringt oder verbreitet, die geeignet sind, das gesellschaft
liche Ansehen eines Menschen oder eines Kollektivs herab
zusetzen.

1. Der § 138 erfaß t alle Handlungen, die das gesellschaftliche Ansehen, 
d. h. also die gesellschaftliche W ertschätzung in den Augen anderer

M itglieder der Gemeinschaft, herabsetzen. Der T atbestand sichert aus
drücklich auch K ollektiven strafrechtlichen Schutz zu. Die sozialistischen 
Kollektive im A rbeits- und Lebensbereich sind die O rganisationsform en, 
in denen sich das gesellschaftliche Zusam m enleben und Zusam m enw irken 
der B ürger vollzieht. Sie müssen deshalb gegen H andlungen geschützt 
werden, die das Ansehen des Kollektivs ernsthaft beeinträchtigen und 
dessen Entwicklung hem men.
2. Der Tatbestand der V erleum dung unterscheidet zwei Begehungs

formen:
— das Vorbringen oder V erbreiten von ehrverletzenden U nw ahrheiten 

w ider besseres Wissen. Die U nw ahrheit der ehrverletzenden Ä ußerung 
ist Tatbestandsm erkm al, sie muß deshalb nachgewiesen w erden;


